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Wie in jedem Jahr steht im ersten
Quartal die Erstellung des AWV-
Tätigkeitsberichts für das Vorjahr
an, der auch in dieser Ausgabe der
AWV-Informationen zu finden ist.
Dies bietet die Gelegenheit, durch
kritische Auseinandersetzung mit
den bisherigen Aktivitäten künfti-
ge Ziele zu definieren und Schwer-
punkte festzulegen. Um mit dem
Erreichten zu begin-
nen, fällt mein per-
sönliches Fazit für
den Fachausschuss 2
der AWV, den ich
nun schon seit sie-
ben Jahren als Vor-
sitzender leite, größ-
tenteils positiv aus.
Viele Themen, die
uns schon länger be-
schäftigt hatten,
wurden durch die
Aktivitäten des Fach-
ausschusses „Ver-
waltungsvereinfa-
chung und Entbü-
rokratisierung im
personalwirtschaft-
lichen Umfeld“ einer
Lösung zugeführt.
Wegen der Einzelheiten sei hier
auf den Tätigkeitsbericht verwie-
sen, der einige Beiträge zur Ent-
lastung der Arbeitgeber aufführt.

Bürokratieabbau im Aufwind

Begünstigt wurden diese Fort-
schritte durch den frischen Wind,
der seit 2006 mit dem Regie-
rungsprogramm „Bürokratieabbau
und bessere Rechtsetzung“ ent-
facht wurde. Die verschiedenen
Maßnahmen, wie z. B. die Mes-
sung der Bürokratiekosten nach
dem Standardkostenmodell, die
Einrichtung eines nationalen Nor-
menkontrollrats, die Umsetzung
des Programms durch die Koordi-
natorin der Bundesregierung und
den Staatssekretärsausschuss
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Meilensteine im Bürokratieabbau
„Bürokratieabbau“ sowie die Fest-
legung eines konkreten Abbauziels
zeigen deutlich, dass man es mit
der Bekämpfung bürokratischer
Belastungen ernst meint. Wie im
Tätigkeitsbericht dargestellt, sind
erste Erfolge im vergangenen Jahr
mit dem zweiten Gesetz zum Ab-
bau bürokratischer Hemmnisse
insbesondere in der mittelständi-

schen Wirtschaft (MEG II) und
dem sog. SVÄndG („Gesetz zur
Änderung des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch und anderer Geset-
ze“) erzielt worden. Trotz der er-
zielten Fortschritte steht bei einem
Schwerpunktthema des Fachaus-
schusses 2, nämlich der Harmo-
nisierung des (Verdienst-) Beschei-
nigungswesens, der große Wurf
letztlich noch aus. Allerdings ge-
ben in diesem Themenfeld, wel-
ches die AWV seit Jahrzehnten
bearbeitet, zwei Ansätze Hoffnung
für eine umfassende und ganzheit-
liche Lösung der Problematik. Dies
ist zum einen der sog. „Elektroni-
sche Einkommensnachweis“
(ELENA) und zum anderen die
Entgeltbescheinigungsverordnung
(EBeschV).

Elektronischer Einkommens-
nachweis (ELENA)

ELENA ist ein geplantes Verfah-
ren, um Einkommensnachweise,
die für die Entscheidung über An-
sprüche auf staatliche Transfer-
leistungen benötigt werden, in ei-
ner zentralen Speicherstelle (ZSS)
verschlüsselt vorzuhalten. Mit

dem Verfahren sollen die
Unternehmen von der
Pflicht zur manuellen
Ausstellung von (Ver-
dienst-) Bescheinigun-
gen befreit werden. Im
Gegenzug werden die
Unternehmen verpflich-
tet, der ZSS monatlich
die (Entgelt-) Daten für
jeden einzelnen Arbeit-
nehmer zu melden. Die
technische und organi-
satorische Machbarkeit
des Vorhabens wurde im
BMWi-Projekt „Job-
Card“ nachgewiesen,
der Normenkontrollrat
hat die Einführung des
Verfahrens empfohlen
und die Staatssekretäre

der betroffenen Ministerien haben
sich unlängst darauf geeinigt, die
Einführung des Verfahrens voran-
zutreiben. Die AWV hat das Vor-
haben von Anfang an unterstützt
und mit dem 2004 abgeschlosse-
nen Projekt „Multifunktionale Ver-
dienstbescheinigung“ wichtige
Vorarbeiten geleistet. In diesem
Zusammenhang wurde stets ver-
treten, dass die Idee einer auto-
matisierten monatlichen Meldung
nur unter Verzicht auf fiktive Ab-
rechnungen, Prognosen und sons-
tige manuell auszufüllende Felder
bei nicht in der Entgeltabrechnung
vorhandenen Daten verwirklicht
werden kann. Daher wurde im
Rahmen des Projekts von der AWV
auch das Muster einer vereinfach-
ten Verdienstdarstellung entwi-
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ckelt und zur Diskussion gestellt,
welches explizit auf den Daten auf-
baut, die dem Arbeitgeber vorlie-
gen. Neben diesem wichtigen
Punkt ist zu bedenken, dass das
Verfahren zunächst nur die Übertra-
gung von Daten für drei Bescheini-
gungen der Bundesagentur für Ar-
beit vorsieht. Um größt-
mögliche Einsparpoten-
ziale zu erschließen, ist
daher der schnellstmög-
liche Einbezug von wei-
teren Verdienstbeschei-
nigungen geboten, da
sich mit jeder weiteren
Nutzung die Entlas-
tungseffekte erhöhen.
Aus diesem Grund wird
sich die AWV mit allem
Nachdruck für die Er-
weiterung des Verfah-
rens einsetzen.

Entgeltbescheini-
gungsverordnung
(EBeschV)

Der zweite Ansatz findet
seinen Ursprung bei
dem im Rahmen der
Verabschiedung des
Ersten Mittelstands-
Entlastungs-Gesetzes
im Jahre 2006 be-
schlossenen Maßnah-
menkatalog, der noch in
der laufenden Legisla-
turperiode in größere
Reformvorhaben integriert werden
soll. In diesem Katalog erhielt das
Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung BMAS federfüh-
rend den Prüfauftrag, eine Verein-
heitlichung der Verdienstbeschei-
nigungen und der Entgeltbegriffe
anzustreben, die den Sozialleis-
tungen zugrunde liegen. Das Pro-
blem wurde vom BMAS pragma-
tisch angegangen, indem durch
das SVÄndG in § 108 GewO eine
Ermächtigungsgrundlage für das
Ministerium eingeführt wurde,
durch Rechtsverordnung Näheres
zum Inhalt und Verfahren von Ent-
geltbescheinigungen zu regeln.
Das Ergebnis liegt nun mit der

Entgeltbescheinigungsverordnung
vor, welche zum 1. Juli 2008,
spätestens jedoch zum 1. Januar
2009, in Kraft treten soll und erst-
malig eine Vorgabe enthält, was
die Arbeitgeber ihren Arbeitneh-
mern bezüglich des monatlichen
Verdienstes bescheinigen sollen.

Die AWV hat das BMAS bei der
Erstellung der Verordnung tatkräf-
tig unterstützt und darauf hinge-
wirkt, dass nur solche Daten zu
bescheinigen sind, die auch tat-
sächlich in den Entgeltabrech-
nungssystemen vorhanden sind.
Die nächsten Schritte hat der Bun-
desrat in seiner Stellungnahme
vom 21. September 2007 zum
SVÄndG (Drucksache 543/07) vor-
gezeichnet:

„Der Bundesrat spricht sich dafür
aus, im Zuge der Entwicklung ei-
ner einheitlichen Entgeltbeschei-
nigung den bestehenden Melde-,
Auskunfts- und Bescheinigungs-

Der Entwurf der Entgeltbescheinigungsverordnung wurde der BDA im Rah-
men des offiziellen Anhörungsverfahrens im Februar 2008 vorgelegt.

aufwand der Arbeitgeber kritisch
zu überprüfen und auf ein Min-
destmaß zu reduzieren.“

Dies ist aus meiner Sicht der
Schlüssel, um die vom AWV-Ar-
beitskreis „Vereinheitlichung der
Bescheinigungen in der Lohn- und

Gehaltsabrechnung“
seit über 20 Jahren ver-
folgte Harmonisierung
final voranzutreiben. Im
Rahmen der geforderten
kritischen Überprüfung
müssen potenzielle Be-
scheinigungsverursacher
eine nachvollziehbare
Begründung liefern, wenn
sie Angaben benötigen,
die über die Vorgaben
der EBeschV hinausge-
hen. Der zweite wichti-
ge Schritt wäre, bei der
Festlegung von Inhalt
und Form der vom Arbeit-
geber zu übermittelnden
Datensätze im ELENA-
Verfahren die Vorgaben
der Entgeltbescheini-
gungsverordnung zu be-
rücksichtigen und in
Einklang zu bringen.
Auf dieses Erfordernis
hat die BDA schon am
30. August 2007 in ihrer
Stellungnahme zum
ELENA-Verfahrensgesetz
hingewiesen. Es gibt
also noch viel zu tun,

aber dennoch muss jetzt die Ge-
legenheit beim Schopf gepackt
werden und der entscheidende
Schritt bei der Vereinfachung des
(Verdienst-) Bescheinigungswesens
getan werden, denn die Gelegen-
heit war noch nie so günstig, hier
nachhaltige Erfolge zu erzielen.
Die AWV sieht deshalb auch in Zu-
kunft in diesem Bereich einen wich-
tigen Schwerpunkt der Facharbeit
und wird sich gemeinsam mit al-
len Beteiligten aus Wirtschaft und
Verwaltung für eine gute und kos-
tensparende Lösung engagieren.
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